
Satzung des SSV Zuffenhausen e.V. 
 

Präambel 
 
Der Verein SSV Zuffenhausen e.V. (Sport- und Spielverein Zuffenhausen e.V.) ist aus der Ver-
schmelzung der nachfolgenden, übertragenden Vereine Turn- und Sportverein Stuttgart-Zuffenhausen 
1899 e.V. und Sport-Gemeinschaft Zuffenhausen e.V. auf den übernehmenden Verein Naturheilverein 
Zuffenhausen e.V. hervorgegangen. Der Zusammenschluss will die Tradition der in ihm aufgegangenen 
Vereine und die von ihnen vertretenen Werte fortführen. Er steht für 
 Toleranz und soziale Integration, Solidarität und Fairplay, und gegen 
 Gewalt, Drogen und Doping jeglicher Art, auch gegen den Missbrauch von Alkohol. 
 
Die zusammengeschlossenen Vereine und deren Mitglieder wollen Sport für alle anbieten und vermit-
teln. Das setzt voraus, dass der Verein politisch unabhängig, weltanschaulich neutral und offen gegen-
über allen gesellschaftlichen Gruppen ist. Und es verlangt, dass der Verein Leistungssport und die mit 
ihm gegebenen Möglichkeiten, Grenzerfahrungen zu machen, ebenso anbietet wie Wettkampfsport, 
Breitensport und Gesundheitssport, Chancen also, sich mit anderen zu vergleichen oder auch nur 
Freude an Bewegung und an eigener körperlicher Herausforderung zu empfinden. Der Verein und seine 
Mitglieder sehen sich dabei in der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und in der Pflicht, bei der 
Ausübung des Sports Rücksicht auf die Natur und die dort vorgegebenen Ressourcen zu nehmen. 
 
Der SSV Zuffenhausen e.V. wendet sich explizit gegen jegliche Form von Rassismus und Diskriminie-
rung. Er verurteilt alle Formen von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder 
sexueller Art sind. Er sieht sich insbesondere dem Schutz von Kindern verpflichtet, fördert deren 
Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung und Sport.  
 
§ 1 Name, Sitz, Vereinsfarben: 
 
(1) Der 1901 gegründete Naturheilverein Zuffenhausen e.V. führt nach erfolgter Verschmelzung mit 

den Vereinen Turn- und Sportverein Stuttgart-Zuffenhausen 1899 e.V. und Sport-Gemeinschaft Zuf-
fenhausen e.V. den Namen SSV Zuffenhausen e.V. 

(2) Sitz des Vereins ist Stuttgart. 
(3) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nr. VR 51 eingetragen. 
(4) Die Vereinsfarben sind Weiß-Grün. 
 
§ 2 Zweck und Zweckverwirklichung: 
 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere des Leistungssports, des Freizeit- 

und Breitensports, die Förderung der Jugendhilfe, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswe-
sens sowie der Betrieb und Erhalt eines Freibades, von Sportanlagen und Spielplätzen.  

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
 die Ausübung von Sport in möglichst vielen Disziplinen an ihm zur Verfügung stehenden 

Übungsstätten für seine Mitglieder, soweit tunlich und möglich auch für Nicht-Mitglieder anbie-
ten, 

 sich am Wettkampfsport anderer Vereine und Verbände beteiligen, 
 durch Veranstaltungen verschiedener Art (Sportfeste, Vorträge, Seminare) es unternehmen, 

das Interesse an der Ausübung des Sports zu wecken und zu fördern. 
Es wird ihm dabei angelegen sein, insbesondere Jugendliche an den Sport heranzuführen und für 
ältere Menschen Möglichkeiten zu schaffen, über den Sport Lebensqualität zu erhalten. Auch wird 
er dazu beitragen, über den Sport internationale Begegnungen zu verwirklichen und so Verständi-
gung unter Menschen unterschiedlicher Nationalität und Herkunft zu begünstigen. 

(3) Der Verein bekennt sich zu dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Er ist parteipolitisch und konfessionell 
neutral. Er wendet sich gegen alle rassistischen Gedanken und Tendenzen. 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit: 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
(2) Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Mitglieder erhalten beim Ausscheiden aus dem Verein oder dessen Auflösung keine Beitragsanteile 
zurück und haben keinen Anspruch auf das Vermögen des Vereins. 

(6) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei Bedarf können 
Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage ei-
nes Arbeits-, Dienst-vertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a 
EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft grundsätzlich 
der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. Die Entscheidung 
über eine entgeltliche Vereinstätigkeit des Vorstands trifft der Gesamtausschuss. Gleiches gilt für 
die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. Die getroffenen Entscheidungen werden bei der 
nächsten Delegiertenversammlung den Delegierten zur Kenntnis gebracht. 

(7)  Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen Ver- 
       gütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Ver    
       eins. 
(8)  Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch  
       nach § 670 BGB für solche Auslagen und Kosten, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein  
       entstanden sind wie insbesondere Fahrtkosten, Gebühren und Kommunikationskosten. 
       Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Auf-wendungen mit Belegen und Aufstellungen, die  
       prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 
(9)   Weitere Einzelheiten regelt die entsprechende Ordnung des Vereins. 
 
 
§ 4 Geschäftsjahr: 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 5 Mitgliedschaften des Vereins: 
 
(1) Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) sowie aller seiner 

Fachverbände, deren Sportart der Verein betreibt. 
(2) Der Verein unterwirft sich auch hinsichtlich seiner Mitglieder den Satzungsbestimmungen und Ord-

nungen des WLSB und dessen Mitgliedsverbänden, denen der Verein angeschlossen ist. 
 
 
§ 6 Vereinsmitglieder, Erwerb und Verlust (Beendigung) der Mitgliedschaft: 
 
(1) Der Verein hat ordentliche und außerordentliche Mitglieder, auch Ehrenmitglieder. 

1.1 Alle dem Verein angehörigen natürlichen Personen, gleich welchen Alters, sind ordentliche Mit-
glieder. 

1.2 Dem Verein beigetretene (rechtsfähige oder nicht-rechtsfähige) Vereine und andere juristische 
Personen des privaten Rechts (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH etc.) sind außerordentliche Mit-
glieder. 

1.3 Ehrenmitglieder sind solche ordentlichen Mitglieder, die zu Ehrenmitgliedern ernannt worden 
sind. 

1.4 Ordentliche Mitglieder müssen je auch Mitglieder wenigstens einer Abteilung des Vereins sein. 
(2) Die Mitgliedschaft wird wie folgt erworben: 

2.1 die Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied durch bei dem Verein eingegangenen schriftlichen 
Aufnahmeantrag. Des Weiteren kann eine Anmeldung rechtsverbindlich auch im Wege des 
elektronischen Geschäftsverkehrs erfolgen. Der Aufnahmeantrag muss – soll er wirksam ge-
stellt sein – auch die Aufnahme in wenigstens einer Abteilung des Vereins beinhalten.  
Aufnahmeanträge von Mitgliedern, die nicht volljährig sind, sind durch deren gesetzliche Vertre-
ter zu stellen; werden Aufnahmeanträge durch Minderjährige gestellt, bedürfen sie zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Einwilligung deren gesetzlicher Vertreter; 
Die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter gilt gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung 
von Mitgliederrechten und Pflichten. Diese verpflichten sich damit u.a. zur Zahlung der Mit-
gliedsbeiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Minderjährige volljährig wird. 

2.2 Mitglied kann nur werden und bleiben, wer dem Verein eine Genehmigung zur Abbuchung der 
Mitgliedsbeiträge und aller anfallenden Gebühren gibt. 

2.3 Mitglied kann nur werden, wer dem Verein eine Mailadresse bekannt gibt, die zur Zustellung 
von Informationen und rechtsverbindlichen Mitteilungen dient.  



- 3 - 

2.4 die Mitgliedschaft als außerordentliches Mitglied durch den Abschluss eines Beitrittsvertrages 
zwischen dem beitretenden Mitglied und dem Verein, dieser vertreten durch den Vorstand des 
Vereins nach § 26 BGB; 
die Ehrenmitgliedschaft durch Ernennung durch den Vorstand. Ehrenmitglied kann nur sein, wer 
bei Ernennung bereits ordentliches Mitglied ist. 

(3) Die Mitgliedschaft beginnt: 
3.1 die ordentliche Mitgliedschaft in Verein und Abteilung: 

Der Antrag wird entweder innerhalb einer Frist von einem Monat nach seinem Eingang beim 
Verein, durch eine dem Mitglied auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) zugesandte Bestätigung 
der Aufnahme durch den Vorstand, angenommen oder auf elektronischem bzw. schriftlichem 
Weg durch den Vorstand abgelehnt. Die Aufnahme erfolgt nach freiem Ermessen und kann oh-
ne Begründung abgelehnt werden. 

3.2 die außerordentliche Mitgliedschaft: 
mit jenem Zeitpunkt, der in dem Beitrittsvertrag bestimmt ist; fehlt es an einer solchen Bestim-
mung: zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des Beitrittsvertrages; 

(4) Die Ablehnung eines Antrages auf Aufnahme als ordentliches Mitglied bedarf keiner Begründung. 
Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Gegen die Ablehnung ist kein Rechtsmittel gegeben. 

(5) Verlust (Beendigung) der Mitgliedschaft: 
5.1 Die Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitglieds in Verein und Abteilung endet durch Tod, Austritt 

oder Ausschluss. 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsstelle des Vereins. Der Austritt 
ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Mo-
naten zulässig. Ist das Mitglied zum Zeitpunkt der Abgabe der Austrittserklärung noch kein vol-
les Jahr Mitglied des Vereins, wirkt die Kündigung erst zum Ende des folgenden Kalenderjah-
res. 
Für Austrittserklärungen von nicht volljährigen Mitgliedern gelten die Bestimmungen über deren 
Aufnahmeanträge (vorstehend § 6 Ziff. 2.1) entsprechend. 
Der Austritt beendet die Mitgliedschaft im Verein und in allen Abteilungen, denen der Austre-
tende angehört. Ein Austritt aus einer Abteilung allein ist ausgeschlossen, es sei denn, es wer-
de entweder die Aufnahme in einer weiteren Abteilung des Vereins wirksam oder die Mitglied-
schaft in einer oder mehreren anderen Abteilungen aufrechterhalten. 
Zur Beendigung der Mitgliedschaft durch Ausschluss wird auf § 19 der Satzung verwiesen. 

5.2 Die Beendigung der Mitgliedschaft eines außerordentlichen Mitglieds richtet sich nach dem In-
halt des Beitrittsvertrages. Soweit der Beitrittsvertrag keine Bestimmungen über die Beendigung 
der Mitgliedschaft enthält, gelten die folgenden Regelungen: 
Die Mitgliedschaft endet 
 durch den Verlust der Rechtsfähigkeit, es sei denn, das Mitglied bestehe als nicht-

rechtsfähiger Verein fort, 
 mit Eintragung des Erlöschens des außerordentlichen Mitglieds in dem für das Mitglied ge-

führten öffentlichen Register, 
 durch die Erklärung des Austritts gegenüber dem Verein; insoweit gelten die Bestimmungen 

in § 6 Ziff. 5.1 entsprechend, 
 durch Kündigung des Vereins gegenüber dem außerordentlichen Mitglied aus wichtigem 

Grund; die Kündigung hat schriftlich zu geschehen; ein wichtiger Grund liegt vor, wenn er 
gegenüber einem ordentlichen Mitglied dessen Ausschluss rechtfertigen würde. 

 
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder: 
 
(1) Für die Mitglieder sind die Satzung und die Ordnungen des Vereins, sowie die Beschlüsse der Ver-

einsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles 
zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht. 

(2) Jedes ordentliche und außerordentliche Mitglied des Vereins hat das Recht, an Veranstaltungen 
und Versammlungen des Vereins teilzunehmen, soweit die Satzung nicht Anderes bestimmt. 

(3) Sich an der Willensbildung des Vereins durch die Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimm-
rechts in Versammlungen (ausgenommen Jugendversammlungen) zu beteiligen, sind alle volljähri-
gen ordentlichen Mitglieder des Vereins und auch die außerordentlichen Mitglieder berechtigt. Je-
dem stimmberechtigten Mitglied steht eine Stimme zu. Das Stimm- und Beteiligungsrecht eines au-
ßerordentlichen Mitglieds wird durch dessen gesetzlichen Vertreter ausgeübt; steht die gesetzliche 
Vertretung mehreren Personen gemeinsam zu, hat das außerordentliche Mitglied einen durch 
schriftliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters legitimierten Bevollmächtigten zu benennen, der 
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die Teilnahmerechte wahrzunehmen befugt ist. Solange diese Erklärung nicht vorliegt, ruht das 
Teilnahme- und Stimmrecht des außerordentlichen Mitglieds. 

(4) Die an der Willensbildung in Jugendversammlungen des Vereins beteiligten Mitglieder ergeben sich 
aus § 15 Ziff. 2. In ein Jugendamt wählbar sind nicht nur volljährige ordentliche Mitglieder des Ver-
eins, sondern auch minderjährige Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. (§ 15 Ziff. 3). 

(5) Das aktive Wahlrecht steht – Jugendversammlungen ausgenommen - den ordentlichen Mitgliedern, 
die das 18. Lebensjahr beendet haben und den außerordentlichen Mitgliedern zu, das passive 
Wahlrecht – Jugendversammlungen ausgenommen - nur den volljährigen ordentlichen Mitgliedern. 

(6) Verwaltungsrechte: 
Die vorstehenden Regelungen in den Ziff. 3 und 4 gelten auch für die weiteren Verwaltungsrechte 
der Mitglieder (Auskunftsrechte, Widerspruchsrechte, Anfechtungsrechte) entsprechend. 

(7) Nutzungsrechte: 
Jedes ordentliche Mitglied – auch Ehrenmitglieder, die gleichzeitig ordentliche Mitglieder des Ver-
eins sind – hat das Recht, Einrichtungen des Vereins und von dem Verein angebotene Leistungen 
jener Abteilungen, denen das Mitglied angehört, insbesondere Sportangebote in Anspruch zu neh-
men. Für die Ausübung der Nutzungsrechte können einschränkende Nutzungsregelungen erlassen 
werden. Zuständig ist der Anbieter, der Vorstand des Vereins also bzw. der Ausschuss der anbie-
tenden Abteilung. Die Regelungen sind jeweils durch Aushang bekannt zu machen. 
In welcher Weise ein außerordentliches Mitglied Nutzungsrechte ausüben kann, wird in dem Bei-
trittsvertrag geregelt; sofern das nicht geschehen ist, ist eine Vereinbarung zwischen dem Vereins-
vorstand und der gesetzlichen Vertretung des außerordentlichen Mitglieds herbeizuführen. 

(8)  Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen Ver   
       hältnissen schriftlich zu informieren. Dazu zählt insbesondere: 

 Mitteilung von Anschriftenänderungen,  
 Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant sind (z.B. Be-

endigung der Schulausbildung, Studium, etc.) 
 Änderung der Bankverbindung 
 Änderung der E-Mail-Adresse 
Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen Änderungen 
nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können diesem nicht entgegengehalten wer-
den. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet. 

 
 
§ 8 Leistungspflichten: 
 
(1) Alle Mitglieder des Vereins sind beitragspflichtig, ausgenommen Ehrenmitglieder, die von Beitrags-

pflichten jeder Art freigestellt sind.  
(2) Von jedem ordentlichen Mitglied wird ein Vereinsjahresbeitrag und ein Abteilungsjahresbeitrag für 

die Zugehörigkeit zu jenen Abteilungen erhoben, denen das Mitglied beigetreten ist. Vereins- und 
Abteilungsbeiträge sind an den Verein zu zahlen. 
Die Delegiertenversammlung ist zuständig für die Bestimmung der Höhe des Vereinsjahresbeitra-
ges und eines Mindestbetrages der Abteilungsjahresbeiträge. Die jeweilige Abteilungsversammlung 
ist zuständig für die Beschlussfassung über einen den durch die Delegiertenversammlung bestimm-
ten Mindestbetrag übersteigenden Abteilungsjahresbeitrag. Der Beschluss der Abteilungsversamm-
lung bedarf zu seiner Wirksamkeit der Einwilligung bzw. der nachträglichen Genehmigung des Vor-
standes des Vereins. 

(3) Von dem Verein können zusätzlich erhoben werden: 
 eine Aufnahmegebühr,  
 aus besonderem Anlass oder zu bestimmtem Zweck eine Umlage, die freilich das Doppelte des 

höchsten Jahresbeitrages eines volljährigen ordentlichen Mitglieds nicht übersteigen darf, dies 
auch nur in Abständen von mindestens drei Jahren. 

Über die Erhebung einer Umlage und über deren Höhe entscheidet die Delegiertenversammlung 
des Vereins, auch über die Erhebung und Höhe einer Aufnahmegebühr. 
Der Vorstand des Vereins ist zuständig, die von der Delegiertenversammlung getroffenen Bestim-
mungen zu den Jahresbeiträgen und zu der Aufnahmegebühr in einer Beitragsordnung zusammen-
zufassen. 

(4) Die Beitragspflicht der außerordentlichen Mitglieder ist in dem Beitrittsvertrag zu regeln. Ist das 
nicht geschehen, ist eine Beitragsvereinbarung zwischen dem Vorstand und der gesetzlichen Ver-
tretung des außerordentlichen Mitglieds herbeizuführen. Kommt keine Vereinbarung zustande, ist 
der Vorstand des Vereins berechtigt, für die Zeit bis zum Abschluss einer Beitragsvereinbarung die 
Höhe des Jahresbeitrages durch Beschluss festzulegen. Dabei hat er Größe und Bedeutung des 
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Mitglieds einerseits und dessen aus der Mitgliedschaft resultierenden Vorteile andererseits ange-
messen zu berücksichtigen. 

(5) In Bezug auf die von dem Verein und dessen Abteilungen erhobenen Jahresbeiträge sind die Mit-
glieder verpflichtet, sich einem SEPA-Lastschriftverfahren zu unterwerfen und entsprechende Erklä-
rungen gegenüber Verein, Abteilungen und Bank abzugeben. Wer dieser Verpflichtung nicht sofort 
bei Eintritt nachkommt oder die Einzugsermächtigung widerruft, kann nach den Regelungen des § 
19 dieser Satzung aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

(6) Bei minderjährigen oder nicht geschäftsfähigen Mitgliedern haften deren gesetzliche Vertreter für 
die Beitragspflichten des Mitglieds als Gesamtschuldner. 

(7) Minderjährige Vereinsmitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als erwachsene 
Mitglieder im Verein geführt; ab dem Folgejahr wird der entsprechende Beitrag berechnet. 

 
 
§ 9 Organe des Vereins: 
 
(1) Organe des Vereins sind 

 die Delegiertenversammlung, 
 der Gesamtausschuss, 
 der Vorstand, 
 die Jugendversammlung, 
 die Abteilungsversammlungen. 

(2) Die Organmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Alle Organmitglieder müssen ordentliches Mitglied des 
Vereins sein. 

(3) Bei Bedarf können Organämter im Rahmen haushaltrechtlicher Möglichkeiten entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Bezahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 
Nr. 26 lit. a EStG ausgeübt werden. Darüber entscheidet der Gesamtausschuss. Die Entscheidun-
gen werden bei der nächsten Delegiertenversammlung bekannt gemacht (siehe §3, Ziff. 6) 
 
 

§ 10 Delegiertenversammlung: 
 
(1) Die Delegiertenversammlung übt die Funktion der Mitgliederversammlung gemäß § 32 BGB aus    

und besteht aus: 
 den Delegierten der Abteilungen, 
 den Mitgliedern des Vorstands, 
 dem jeweiligen Abteilungsleiter, 
 den Kassenprüfern, 
 den Kinderschutzbeauftragten, 
 den gewählten Beisitzern des Gesamtausschusses. 

 
Eine ordentliche Delegiertenversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. Termin und 
Ort der Delegiertenversammlung werden durch den Vorstand festgelegt. Der Termin wird spätes-
tens 4 Monate zuvor in der Vereinszeitung bekanntgegeben. Die Delegiertenversammlung kann 
bei Vorliegen besonderer Gründe auch in virtueller Form stattfinden. Darüber entscheidet der Vor-
stand. Die Einladung geschieht spätestens 4 Wochen vor dem Termin durch Veröffentlichung im 
Schaukasten der Geschäftsstelle des Vereins sowie per E-Mail, an Delegierte ohne Mailadresse 
ergeht die Einladung postalisch. Die Einladung geschieht an die, dem Verein durch den Delegier-
ten zuletzt mitgeteilte Mailadresse oder Anschrift. 

 
(2) Eine außerordentliche Delegiertenversammlung ist einzuberufen, wenn 

 der Vorstand dies für erforderlich hält, außerdem dann, wenn 
 die Einberufung von 10% der Delegierten schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe 

verlangt wird (§ 37 BGB). 
 
Für die außerordentliche Delegiertenversammlung sind die, für die ordentliche Delegiertenver-
sammlung bestimmten Satzungsregelungen, entsprechend anzuwenden. Die Einladung geschieht 
spätestens 4 Wochen vor dem Termin durch Veröffentlichung im Schaukasten der Geschäftsstelle 
des Vereins sowie per E-Mail, an Delegierte ohne Mailadresse ergeht die Einladung postalisch. Die 
Einladung geschieht an die dem Verein durch den Delegierten zuletzt mitgeteilte Mailadresse oder 
Anschrift. 
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(3) Die Delegierten sind von den Abteilungsversammlungen zu wählen. Die Abteilungsversammlungen  

bestellen mindestens einen Delegierten. Ist der Abteilungsleiter in anderer Funktion bereits Dele-
gierter (siehe §10, Ziff. 1) so wählt die Abteilung einen weiteren Delegierten als Vertreter. Weitere 
Staffelungen der Anzahl der Delegierten abhängig von der Mitgliederzahl der Abteilung lauten wie 
folgt: 

 
unter 49 Mitglieder 1 Delegierter 
bis 99 Mitglieder 2 Delegierte 
bis 149 Mitglieder 3 Delegierte 
bis 199 Mitglieder 4 Delegierte 
bis 249 Mitglieder 5 Delegierte 
bis 299 Mitglieder 6 Delegierte 
bis 349 Mitglieder 7 Delegierte 
bis 399 Mitglieder 8 Delegierte 
bis 449 Mitglieder 9 Delegierte 
bis 499 Mitglieder 10 Delegierte 
über 500 Mitglieder 17 Delegierte 
 
(4) Die Zahl der Delegierten wird von der Geschäftsstelle des Vereins für jeweils zwei Jahre festgelegt. 

Berechnungsgrundlage ist die Mitgliederzahl am 1. Januar des Jahres, in dem der Vorstand ge-
wählt wird. Bei Neugründung einer Abteilung wird die Festlegung für die restliche Laufzeit getrof-
fen. Veränderungen des Mitgliederbestandes während der Laufzeit haben keinen Einfluss auf die 
Zahl der Delegierten. Die Abteilungen können Ersatzdelegierte bestellen.  

 
(5) Jede Delegiertenversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Delegierten be-

schlussfähig. 
 
(6) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der Delegierten ge-

fasst. 
 

(7) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen 
Stimmen der Delegierten, Beschlüsse über 

 eine Zweckänderung, 
 die Verschmelzung mit einem anderen Rechtsträger, 
 die Aufspaltung des Vereins, 
 die Auflösung des Vereins 

einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen der Delegierten. 
 
Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält bei mehre-
ren Bewerbern kein Kandidat die einfache Mehrheit, ist eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern 
durchzuführen, die die meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist der, der in der Stichwahl die meis-
ten Stimmen auf sich vereinigen kann. Bei Stimmengleichheit ist der Wahlvorgang so lange zu wieder-
holen, bis ein Kandidat ein Mehr an Stimmen erhält. 
 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Wer sich der Stimme enthält oder 
eine ungültige Stimme abgibt, gilt als nicht erschienen. 
 
Abstimmungen und Wahlen werden grundsätzlich offen durchgeführt. Die Delegiertenversammlung 
kann auf Antrag eines stimmberechtigten Delegierten mit einfacher Mehrheit ein anderes Abstim-
mungsverfahren / Wahlverfahren beschließen. 
 
Im Übrigen können Einzelheiten des Abstimmungs- und Wahlverfahrens, auch der Ablauf von Ver-
sammlungen und Sitzungen durch eine Verfahrensordnung geregelt werden. Für deren Vorbereitung 
und Verabschiedung ist der Gesamtausschuss zuständig. 
 
(8) Die Delegiertenversammlung hat die Pflicht, 

 den Vorstand, Beirat sowie die Kassenprüfer zu wählen,  
 den Vorstand sowie die Kassenprüfer zu entlasten, 
 den Haushaltsplan des Vereins zu beraten und zu beschließen. 

 



- 7 - 

(9) Die Delegiertenversammlung hat das Recht, 
 dem Vorstand Weisungen zu erteilen, 
 Mitglieder des Vorstands, sowie Mitglieder des Gesamtausschusses und Kassenprüfer vorzeitig 

abzuwählen, 
 über Satzungsänderungen zu beraten und zu beschließen, 
 über die Auflösung des Vereins zu beraten und zu beschließen, 

 
(10) Weiteres regelt die Geschäftsordnung des Vereins 
 
(11) Behandlung von Anträgen: 

 
11.1  Anträge von Organen und / oder stimmberechtigten Mitgliedern des Vereins, die in der Einla-

dung zu einer Delegiertenversammlung in die Tagesordnung aufgenommen sind, sind in der 
Delegiertenversammlung zu beraten; von einem empfehlenden Beschluss abgesehen ist ein 
Sachbeschluss dann möglich und erforderlich, wenn die Zuständigkeit der Delegiertenver-
sammlung besteht. 

11.2 Nach Bekanntgabe des Termines der Delegiertenversammlung können Anträge zur Delegier- 
tenversammlung von Organen und/ oder stimmberechtigten Mitgliedern gestellt werden. Sie 
müssen spätestens sechs Wochen vor der Delegiertenversammlung schriftlich mit Begründung 
beim Vorstand des Vereins eingereicht werden. Eingehende Anträge müssen den Delegierten 
bis zwei Wochen vor der Delegiertenversammlung bekannt gegeben werden. Später eingehen-
de Anträge können nicht mehr als Beschlussgegenstand in die Tagesordnung aufgenommen 
werden. Ein Sachbeschluss ist nur dann möglich und erforderlich, wenn die Zuständigkeit der 
Delegiertenversammlung nach dem Inhalt der Satzung gemäß § 11 Ziff. 1 dafür besteht. 
 

(12) Über den Ablauf einer Delegiertenversammlung ist ein Protokoll zu führen, das von dem Ver-
sammlungsleiter und von dem zu Beginn der Versammlung bestimmten Protokollführer zu un-
terzeichnen ist. 

 
§ 11 Zuständigkeit der Delegiertenversammlung: 
 
(1) Die Delegiertenversammlung ist zuständig für die nachfolgend beschriebenen Aufgaben und Ent-

scheidungen: 
1.1 Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte des Vorstands, 
1.2 Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer, 
1.3 Genehmigung der Jahresrechnung des Vereins, 
1.4 Entlastung des Vorstandes und seiner Mitglieder, 
1.5 Wahl der Mitglieder des Vorstandes, soweit diese nicht von der Abteilungsversammlung ge-

wählt werden (§ 13 Ziffer 1 dieser Satzung); 
1.6 Wahl der Kassenprüfer/innen, § 17 Ziff. 1, 
1.7 Wahl der Beisitzer im Gesamtausschuss, § 12 Ziff. 1.3; 
1.8 Beschlussfassung über die Erhebung von Beiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen 
       (§ 8 Ziff. 2 und 3); 
1.9 Beschlussfassung über Satzungsänderungen und solche Maßnahmen, die zwangsläufig 

zu Änderungen der Satzung führen, wie z.B. Verschmelzung mit anderen Organisationen, Auf-
spaltung des Vereins; 

1.10 Beschlussfassung über Zweckänderungen und die Auflösung des Vereins, 
1.11 die Behandlung von Grundsatzfragen, die der Vorstand oder der Gesamtausschuss 
         der Delegiertenversammlung zu Zwecken einer Entscheidung oder Empfehlung  
         vorgelegt haben: 
1.12 Entscheidungen über Einsprüche gegen die Abberufung aus einem Amt aus 
        wichtigem Grund (§ 12 Ziff. 7.9 und § 18 Ziff. 4).  
1.13 Beratung von Gegenständen und Beschlussfassung über Anträge, die bei der Einladung zur 

Delegiertenversammlung in die Tagesordnung aufgenommen sind oder die zu behandeln von 
Organen und / oder von Mitgliedern des Vereins schriftlich und eine Woche vor Durchführung 
der Delegiertenversammlung – bei dem Verein eingegangen – beantragt worden ist;  
Voraussetzung einer Sachentscheidung ist dabei, dass die Delegiertenversammlung nach 
dem Inhalt der Satzung dafür zuständig ist; vgl. dazu § 10 Ziff. 11; 

 
(2) Die Delegiertenversammlung ist außerdem zuständig, wenn die Satzung dies an anderer Stelle 

ausdrücklich bestimmt. 
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§ 12 Gesamtausschuss: 
 
(1) Der Gesamtausschuss besteht 

1.1 aus den Mitgliedern des Vorstandes, 
1.2 aus den Vorsitzenden der Abteilungsausschüsse, die sich durch einen ihrer Stellvertreter im 

Einzelfall vertreten lassen können, 
1.3 aus bis zu acht durch die Delegiertenversammlung zu wählenden Beisitzern, 
1.4 aus dem/der Vereinsjugendleiter/in und dem/der stellvertretenden Vereinsjugendleiter/in. 

(2) Der Gesamtausschuss wird durch den Sprecher des Vereins, bei seiner (nicht nachzuweisenden) 
Verhinderung durch seinen Stellvertreter einberufen und geleitet. Über Zeit und Ort der Sitzung ent-
scheidet der Vorstand. Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn mehr als zehn Mitglieder des Gesamt-
ausschusses dies schriftlich beantragt haben. 

(3) Die Einberufung geschieht je schriftlich unter Einhaltung einer Ladungsfrist von einer Woche. Der 
Gesamtausschuss soll mindestens dreimal jährlich tagen. 

(4) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der Ausschussmit-

glieder gefasst. 
(6) Im Übrigen gelten die Regelungen zur Mitgliederversammlung (§ 10 Ziff. 4, 6 und Ziff. 7 der Sat-

zung) entsprechend. 
(7) Der Gesamtausschuss ist zuständig: 

7.1 für die Vorberatung und Vorbereitung von Anträgen zur Delegiertenversammlung, 
7.2 für die Verabschiedung von Empfehlungen zu Gegenständen, die der Vorstand des Vereins 

dem Gesamtausschuss zur Beurteilung aufgegeben hat, 
7.3 für die Abfassung einer Verfahrensordnung (§ 10 Ziff. 7 letzter Satz der Satzung) sowie weiterer 

Ordnungen, insbesondere Abteilungsordnungen, Badeordnung, Beitragsordnung, Ehrenord-
nung, Finanzordnung, Gebührenordnung, Geschäftsordnung, Hallenordnung, Hausordnung, 
Jugendordnung, Saunaordnung, soweit keine Zuständigkeit der Delegiertenversammlung nach 
dieser Satzung besteht: 

7.4 für die Beschlussfassung über den Haushalt für das folgende Geschäftsjahr, 
7.5 für die Entscheidung über den Erwerb von Mitgliedschaften des Vereins in anderen Organisati-

onen; 
7.6 für Entscheidungen nach § 9 Ziff. 3 der Satzung, 
7.7 für die Bestätigung einer Jugendordnung (§ 15 Ziff. 8), 
7.8 für die Neubegründung von Abteilungen und für deren Auflösung, § 16 Ziff. 1, 
7.9 für die Entscheidung über eine Abberufung aus dem Amt des Vorstands aus wichtigem Grund 

(§ 13 Ziff. 3 und § 18 Ziff. 4 der Satzung), 
7.10 für Beschlüsse, für die der Gesamtausschuss nach dem Inhalt der Satzung ausdrücklich für 

zuständig erklärt wird. 
8 Über den Ablauf einer Gesamtausschusssitzung ist ein Protokoll zu führen, das von dem Versamm-

lungsleiter und von dem zu Beginn der Versammlung bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. Die Protokolle der Sitzungen können von den Mitgliedern in der Geschäftsstelle, nach terminli-
cher Vorankündigung, eingesehen werden.  

 
 
§ 13 Vorstand: 
 
(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus mindestens zwei, höchstens sechs von der Dele-

giertenversammlung zu wählenden Mitgliedern. Ferner gehört der Geschäftsführer kraft Amtes dem 
Vorstand an. Der Vorstand wählt aus seinen gewählten Mitgliedern einen Sprecher und einen Stell-
vertreter. Jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes sind gemeinsam vertretungsberechtigt im Sinne 
des § 26 BGB.  

(2) Dem Vorstand obliegt die Erledigung der laufenden Vereinsangelegenheiten und die Verwaltung 
des Vereinsvermögens. Er bestimmt die Richtlinien für die Durchführung der Vereinsarbeit. 
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die die Aufteilung der Vereinsgeschäfte unter den 
einzelnen Vorstandsmitgliedern regelt, auch die Einberufung und Durchführung von Sitzungen. 
Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung Ausschüsse bilden; sie sind von einem Vorstandsmit-
glied zu leiten und sollen aus nicht mehr als vier Personen bestehen. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Delegiertenversammlung in Einzelwahl oder per 
Gesamtwahl (Blockabstimmung in einem Wahlgang) auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie 
üben ihr Amt aus, bis eine Neuwahl durchgeführt ist. 
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Im Übrigen endet das Amt eines Vorstandsmitglieds mit Erklärung des Rücktritts, mit Beendigung 
der Mitgliedschaft im Verein und mit seiner Abberufung. Der Rücktritt darf nicht zur Unzeit erklärt 
werden. 
 
Die Abberufung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Zuständig für die Abberufung ist entweder der 
Gesamtausschuss oder die Delegiertenversammlung. Gegen die Abberufung ist der Einspruch an 
die Delegiertenversammlung zulässig. Die Einspruchsfrist beträgt 14 Tage ab Zugang einer schrift-
lichen Mitteilung über die geschehene Abberufung. 
 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist, darun-
ter der Sprecher oder sein Stellvertreter. Sind beide (Sprecher und Stellvertreter) verhindert, ist eine 
einberufene Sitzung zu vertagen. Der in der vertagten Sitzung anwesende Vorstand ist ohne Rück-
sicht darauf beschlussfähig, ob der Sprecher und / oder sein Stellvertreter anwesend sind oder 
nicht. 

(5) Der Vorstand beschließt mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der abgegebenen gültigen Stim-
men der Mitglieder, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt. 
Die Beschlussfassung geschieht in Sitzungen, die von dem Sprecher oder seinem Stellvertreter un-
ter Einhaltung einer Frist von mindestens vier Tagen einberufen wird, im Falle der Verhinderung des 
Sprechers und seines Stellvertreters durch das älteste Vorstandsmitglied. Gleiches gilt für die Lei-
tung einer Sitzung des Vorstandes. 
Der Einberufung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder einer Beschlussfassung durch eine 
schriftliche Umfrage zugestimmt haben und der Inhalt des Beschlusses ebenfalls einstimmig ange-
nommen wird. Über die Umfrage und deren Ergebnis ist unverzüglich ein von dem Sprecher oder 
seinem Stellvertreter zu unterzeichnendes Protokoll abzufassen, das den Mitgliedern des Vorstan-
des schriftlich zu übermitteln ist. 

(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 10 Ziff. 6 der Satzung entsprechend. 
(7) Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist nicht eingeschränkt. Sie besteht im gesetzlichen Umfang. 

 
 
§ 14 Zuständigkeit des Vorstandes: 
 
(1) Der Vorstand des Vereins ist – von der Regelung in § 13 Abs. 2 der Satzung abgesehen – auch 

zuständig in allen weiteren Fällen, in denen die Satzung seine Zuständigkeit ausdrücklich bestimmt 
oder keine Zuständigkeit eines anderen Vereinsorganes begründet. 

(2) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der nach 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) bestellte Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtli-
chen Möglichkeiten auch hauptamtliche Beschäftigte anzustellen. 

 
 
§ 15 Die Jugendversammlung: 
 
(1) Die Jugendversammlung ist die Delegiertenversammlung der nicht volljährigen ordentlichen Mit-

glieder des Vereins, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. 
(2) Sich an der Willensbildung des Vereins durch die Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimm-

rechtes in Jugendversammlungen zu beteiligen, sind alle minderjährigen ordentlichen Mitglieder be-
rechtigt, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, außerdem alle volljährigen ordentlichen Vereins-
mitglieder, die in einer Jugendversammlung des Vereins oder in einer Abteilungsversammlung in 
ein Jugendamt gewählt worden sind. Die minderjährigen ordentlichen Mitglieder, die das 14. Le-
bensjahr vollendet haben, üben das Antrags-, Diskussions- und Stimmrecht selbst aus. 

(3) In ein Jugendamt wählbar sind volljährige ordentliche Mitglieder des Vereins und minderjährige 
ordentliche Mitglieder des Vereins, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

(4) In jedem ungeraden Jahr ist eine ordentliche Jugendversammlung des Vereins durchzuführen. Für 
die Einberufung und Durchführung der Jugendversammlung gelten sinngemäß die gleichen Regeln 
wie für die Delegiertenversammlung des Vereins. Einzuladen sind die beteiligungsberechtigten Mit-
glieder im Sinne des § 15 Ziffer 2 dieser Satzung. 
Die Einladung geschieht durch den Vereinsjugendleiter, im Falle seiner nicht nachzuweisenden 
Verhinderung durch den Stellvertreter. 

(5) Im Übrigen gelten für die Jugendversammlung die Vorschriften des § 10 Ziff. 4 der Satzung ent-
sprechend. 

(6) Die Jugendversammlung ist zuständig für die Wahl des Vereinsjugendausschusses. 
(7) Er besteht aus 
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 dem Vereinsjugendleiter/der Vereinsjugendleiterin, 
 dem stellvertretenden Vereinsjugendleiter/der stellvertretenden Vereinsjugendleiterin, 
 dem Jugendkassier/ der Jugendkassiererin, 
 dem Schriftführer / der Schriftführerin, 
 bis zu drei Beisitzern/Beisitzerinnen. 
Aufgabe des Vereinsjugendausschusses ist die Bearbeitung und Erledigung der spezifisch die Be-
lange der Jugend betreffenden Vereinsangelegenheiten mit abteilungsübergreifender Bedeutung, 
auch die Vertretung der Interessen der Vereinsjugend gegenüber anderen Jugendorganisationen. 
Der Vereinsjugendausschuss arbeitet selbständig und eigenverantwortlich, führt auch eine eigene 
Kasse, bestehend aus Mitteln, die ihm von Zuschussgebern, Spendern oder von dem Verein zur 
Verwaltung und Verwendung zugeflossen sind. 
Der Vereinsjugendausschuss ist gegenüber dem Vereinsvorstand berichts- und auskunftspflichtig. 
Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an Jugendversammlungen teilzunehmen; außerdem ist 
ein dazu beauftragtes Mitglied des Vorstandes berechtigt, sich an Sitzungen des Vereinsjugend-
ausschusses (ohne Stimmrecht) zu beteiligen. 
Die Kassenführung unterliegt der Prüfung durch die Kassenprüfer des Vereins. 
Der Vereinsjugendleiter / die Vereinsjugendleiterin ist (§ 30 BGB) satzungsmäßig berufener beson-
derer Vertreter des Vereins. Seine / ihre Vertretungsmacht wird durch die Satzung dahin einge-
schränkt, dass er / sie zu allen Rechtsgeschäften mit einem Verpflichtungsinhalt von mehr als € 
500,00 im Einzelfall der Zustimmung des Vorstandes des Vereins bedarf. 

(8)  Die Jugendversammlung gibt sich eine Jugendordnung. Sie bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Be-        
       stätigung durch den Gesamtausschuss. Vgl. § 12 Ziff. 7.7 
 
 
§ 16 Abteilungen: 
 
(1) Für die im Verein ausgeübten Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfall Abtei-

lungen gegründet. Gleiches gilt für die Ausübung von Tätigkeiten in Gruppen, die den sozialen Zu-
sammenhalt der Mitglieder zusätzlich fördern wollen (z.B. Gesamtabteilung, Theaterabteilung etc.). 
Für die Neugründung von Abteilungen ist der Gesamtausschluss zuständig, ebenso für die Auflö-
sung einer bestehenden Abteilung. Diese Beschlüsse sind den Delegierten in der nächsten Dele-
giertenversammlung sowie in der Vereinszeitung bekannt zu geben. 

(2) Die Abteilungen bearbeiten und erledigen die sie betreffenden Vereinsangelegenheiten selbständig 
und eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen des Vereins. Sie verwalten 
die ihnen durch den Haushaltsplan des Vereins zugewiesenen Mittel, darin enthalten auch von der 
Abteilung erhobene oder ihr zustehende Abteilungsbeiträge. Gleiches gilt für die der Abteilung un-
mittelbar zufließenden Mittel (Spenden). Abteilungen dürfen Verbindlichkeiten nur für satzungsge-
mäße Zwecke im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel eingehen. Sie unterliegen dabei der 
Prüfung durch die Kassenprüfer des Vereins, auch der Aufsicht durch den Vereinsvorstand. 

(3) Organe der Abteilung sind: 
 die Abteilungsversammlung und 
 der Abteilungsausschuss. 

(4) Jede Abteilung muss in jedem ungeraden Jahr eine (ordentliche) Abteilungsversammlung durchfüh-
ren und zwar acht Wochen vor der ordentlichen Delegiertenversammlung des Vereins, mindestens 
so rechtzeitig, dass noch Anträge der Abteilung gem. § 10 Ziff. 11 der Satzung zu der Delegierten-
versammlung gestellt werden können. Für die Einberufung und Durchführung der Abteilungsver-
sammlung gelten sinngemäß die gleichen Regeln wie für die Delegiertenversammlung des Vereins, 
insbesondere §10 (2) bis (4). Zu allen Abteilungsversammlungen ist der Vorstand des Vereins ein-
zuladen. Der Vorstand kann ein Mitglied zur Versammlung delegieren, dass nicht Abteilungsmitglied 
sein soll. Dieses Vorstandsmitglied hat das Recht zur Teilnahme, hat beratende Stimme, kann aber 
nicht an Abstimmungen teilnehmen. 

(5) Die Abteilungsversammlungen bestehen aus den ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern 
des Vereins, die auch Mitglied der Abteilung sind. § 7 Ziffern 3 und 5 dieser Satzung gelten auch für 
Abteilungsversammlungen entsprechend. 

(6) Der Abteilungsausschuss und die Delegierten werden in einer ordentlichen Abteilungsversammlung 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Er besteht aus mindestens drei, höchstens fünf Personen. 
Es sind zu wählen: 
 der Abteilungsleiter / die Abteilungsleiterin, 
 der Kassenwart / die Kassenwartin, 
 der Sportwart / die Sportwartin (diese(r) soll auch gleichzeitig stellvertretende(r) Abteilungslei-

ter(in) sein). 
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Zusätzlich sind zu wählen: 
 Die Delegierten (Anzahl gemäß Verteilungsschlüssel in §10 Absatz 3)  
Es können zusätzlich gewählt werden 
 ein Schriftführer / eine Schriftführerin und 
 ein Jugendleiter / eine Jugendleiterin. 
Werden Schriftführer und / oder Jugendleiter nicht gewählt, wird deren Funktion durch den Abtei-
lungsleiter / die Abteilungsleiterin wahrgenommen. Dem Abteilungsausschuss obliegt die Leitung 
der Abteilung entsprechend den Empfehlungen und Beschlüssen der Abteilungsversammlung. 
Vorstand, Gesamtausschuss und Delegiertenversammlung sind berechtigt, jederzeit Auskünfte über 
die Tätigkeit der Abteilung und deren Ergebnis zu verlangen. Ein Mitglied des Vereinsvorstandes ist 
berechtigt, an den Sitzungen des Abteilungsausschusses (ohne Stimmrecht) teilzunehmen. 

(7) Der Abteilungsleiter / die Abteilungsleiterin ist satzungsgemäß berufener besonderer Vertreter / 
berufene besondere Vertreterin des Vereins (§ 30 BGB). Seine / ihre Vertretungsmacht wird 
dadurch eingeschränkt, dass er / sie keine rechtsgeschäftlichen Erklärungen abgeben darf, die eine 
Verpflichtung des Vereins von mehr als € 1000,00 im Einzelfall begründen. Die Eingehung von Ver-
pflichtungen, die im Einzelfall € 1000,00 übersteigen, bedarf der Zustimmung des Vorstandes. 
Ausgenommen von dieser Begrenzung ist die Abteilung Bädle. Hier kann die Abteilungsleitung über 
Ausgaben, die den laufenden Betrieb betreffen (sich von der Sache her wiederholende Ausgaben), 
alleine entscheiden. Investitionen und andere sich nicht wiederholende Ausgaben über € 3.000.- 
bedürfen der Zustimmung des Vorstandes. 

(8)  Sämtliche kostenrelevanten Entscheidungen mit Auswirkungen auf den Haushalt des Vereins im  
       personellen Bereich (hauptamtlich oder ehrenamtlich) obliegen ausschließlich dem Vorstand. 
 
 
§ 17 Kassenprüfer/innen: 
 
(1) Die Delegiertenversammlung wählt aus dem Kreis der volljährigen ordentlichen Mitglieder vier Kas-

senprüfer/innen, die zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit nicht Vorstand des Vereins oder als Ver-
einsvertreter nach § 16 (7) tätig sind. 

(2) Je zwei von ihnen sollen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des Vereins und 
der Abteilungen, ebenso die Kassen sachlich und rechnerisch prüfen. Sie regeln unter sich, wer von 
ihnen mit der konkreten Prüfung des Vereins bzw. der einzelnen Abteilungen jeweils beauftragt 
wird. Sie haben zur jeweiligen ordentlichen Delegiertenversammlung bzw. Abteilungsversammlung 
einen schriftlichen, mit ihrer Unterschrift versehenen Bericht abzufassen und diesen in der Ver-
sammlung je auch noch mündlich zu erläutern. 

(3) Stellen die Kassenprüfer/innen Mängel fest, sind sie verpflichtet, davon unverzüglich dem Vorstand 
des Vereins zu berichten, bei Mängeln in einer Abteilung auch dem Leiter / der Leiterin der Abtei-
lung. 

(4) Die Prüfungen sollen jeweils innerhalb angemessener, übersehbarer Zeiträume während und am 
Ende eines Geschäftsjahres stattfinden. 

 
 
§ 18 Amtszeiten gewählter Amtsträger: 
 
(1) Jedes Wahlamt wird auf die Dauer von zwei Jahren begründet. Es endet nicht automatisch mit Ab-

lauf der Amtszeit von zwei Jahren, sondern erst nach der durchgeführten Neuwahl, freilich auch 
dann, wenn zum Zeitpunkt der Neuwahl die Amtszeit von zwei Jahren je noch nicht vollständig ab-
gelaufen sein sollte. 

(2) Jedes Wahlamt endet außerdem ohne Rücksicht auf die Durchführung einer Nachwahl / Ersatzwahl 
 mit Erklärung des Rücktritts eines Amtsträgers gegenüber dem Verein, 
 bei Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Delegierten und dem Vereinsjugendleiter: mit Be-

endigung der Mitgliedschaft im Verein oder – bei einem Abteilungsleiter – in der Abteilung, 
 bei einer Abberufung aus wichtigem Grund, 
 beim Amtsverlust auf Grund eines Strafbeschlusses nach § 19 der Satzung (Ordnungsgewalt), 
 bei Tod. 

(3) Ein Rücktritt vom Amt darf nicht zur Unzeit erklärt werden, da ansonsten Ersatzansprüche des Ver-
eins geltend gemacht werden können. 

(4) Die Abberufung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Zuständig für die Abberufung ist der Gesamt-
ausschuss, bei ernannten (entsandten) Organmitgliedern das entsendende Organ. Die Einlegung 
eines Rechtsmittels gegen die Abberufung richtet sich nach § 13 Ziff. 3 der Satzung. 
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(5) Endet ein Wahlamt, ohne dass eine Neuwahl geschehen ist, kann für den ausgeschiedenen Amts-
träger kommissarisch ein Nachfolger für den Rest der Wahlperiode bestimmt werden. Zuständig ist 
das Organ, dem der ausgeschiedene Amtsträger angehört hat. 
Scheidet ein Amtsträger aus, der von einem anderen Organ benannt (entsandt) ist, ist das entsen-
dende Organ zuständig, für die verbleibende Amtsperiode einen Nachfolger zu bestellen. 

(6)  Die weiblichen Mitglieder der Vereinsorgane führen ihre Amtsbezeichnung in weiblicher Form. 
 
 
§ 19 Ordnungsgewalt des Vereins: 
 
(1) Sämtliche ordentlichen Mitglieder des Vereins unterliegen der Ordnungsgewalt des Vereins. 
(2) Gerät ein Mitglied mit einem Beitrag in Zahlungsverzug, kann es durch den Vorstand bis zum Aus-

gleich des Rückstandes vorläufig von jeglicher weiteren Teilnahme am Sportbetrieb ausgeschlos-
sen werden. 

(3)  Ein Mitglied, das insbesondere 
 nachhaltig Bestimmungen der Satzung verletzt, 
 durch sein Verhalten das Vermögen oder die Interessen des Vereins empfindlich schädigt, 
 sich unberechtigt Zutritt zu einem Vereinsgelände verschafft bzw. einer unberechtigten Person 

Zutritt zu einem Vereinsgelände ermöglicht 
 mit der Zahlung eines Beitrages in der Höhe des von ihm geschuldeten Jahresbeitrags in Zah-

lungsrückstand geraten ist und mindestens zweimal schriftlich (vergeblich) angemahnt worden 
ist, 

 trotz zweifacher schriftlicher Abmahnung bezüglich des Mitgliedsbeitrags dem Bankeinzugsver-
fahren nicht zustimmt, 

 wiederholt und trotz Abmahnung gegen Vereinsordnungen, Anordnungen und / oder Beschlüs-
se der Vereinsorgane verstößt oder 

 sich unehrenhaft verhält und dadurch das Ansehen des Vereins schädigt 
kann mit einer Vereinsstrafe (Ordnungsstrafe) belegt werden. 

(4)   Es können die folgenden Ordnungsstrafen verhängt werden: 
 Verweis, 
 Geldstrafe bis zu € 500,00, 
 zeitliches Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb oder an sonstigen Veranstaltungen des Ver-

eins, 
 Haus- und Betretensverbot 
 zeitlicher Verlust der Wählbarkeit für Vereinsämter, 
 Amtsverlust, 
 Ausschluss aus dem Verein; diese Maßnahme erfolgt insbesondere in der Regel bei Verstoß 

gegen § 19 Ziffer 3, Unterpunkt 3 und 4. 
(5) Zuständig für den Strafbeschluss ist der Vorstand des Vereins (§ 14 (1) der Satzung). Er entschei-

det mit einer Mehrheit von 2/3 der gültigen abgegebenen Stimmen der Vorstandsmitglieder. 
(6) Der Strafbeschluss ist dem betroffenen Mitglied schriftlich mitzuteilen. Gegen den Strafbeschluss 

steht der Rechtsweg offen. 
 
 
§ 20 Auflösung des Vereins: 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Delegiertenversammlung beschlossen werden, bei 

deren Einberufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Delegierten angekündigt 
ist. Ein Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von ¾ der erschienenen Delegierten des Ver-
eins. 

(2) Für den Fall beschlossener Auflösung bestellt die Delegiertenversammlung zwei Liquidatoren, die 
die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. Sie sind gesamtvertretungsberechtigt. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Stadt Stuttgart, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 
 
§ 21 Verschmelzung und Aufspaltung: 
 
(1) Ein Verschmelzungs- und / oder Aufspaltungsbeschluss kann nur in einer Delegiertenversammlung 

gefasst werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung angekündigt ist. Ein Verschmel-
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zungsbeschluss oder Aufspaltungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von ¾ der erschienenen Dele-
gierten des Vereins. 

(2) Die Bestimmungen über eine Auflösung des Vereins (§ 20 der Satzung) finden bei Verschmel-
zungs- und / oder Aufspaltungsbeschlüssen keine Anwendung. 

 
 
§ 22 Datenschutz: 
 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein u.a. seine Adresse, sein Alter und seine Bankver-

bindung auf. Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Ver-
einsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Personenbezogene Daten werden dabei durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

(2) Als Mitglied des württembergischen Landessportbundes e. V. (WLSB) ist der Verein verpflichtet, 
seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt werden Vor- und Nachname, Geburtsda-
tum, Geschlecht, ausgeübte Sportarten und Vereinsmitgliedsnummer 

(3) Weitere Regelungen können in einer Datenschutzordnung geregelt werden.  
 
 
§ 23 Inkrafttreten: 
 
Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 09.10.2024 beschlossen und ersetzt die bis-
herige Satzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 
 
 


